25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit


(Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN,
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungsbestimmung


Art. 2 - Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Dezember 2005 über die Verteilung eines Teils der föderalen Einnahmen in Sachen Verkehrssicherheit, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "5 Prozent" durch die Wörter "9 Prozent" ersetzt.

2. Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt ersetzt:

"2. Im Jahr 2024 wird dem Föderalen Öffentlichen Dienst Mobilität und Transportwesen ein Betrag von 850.000 EUR und ab 2025 ein Betrag von 650.000 EUR für die Beurteilung und die Verbesserung der Kriminalpolitik in Sachen Verkehrssicherheit und für die Erhöhung der Abfragen der Zentralen Fahrzeugdatenbank (DIV) durch die Polizeidienste zuerkannt. Dieser Betrag wird sowohl als Mittelbindung als auch als Feststellung in Abschnitt 33 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans eingetragen."

3. In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "13.000.000 EUR" durch die Wörter "29.000.000 EUR" ersetzt.



KAPITEL 3 - Schlussbestimmung


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Für den Minister der Justiz, abwesend:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

